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dem Erfordernis von Urheberrechtsverletzungen im gewerblichen

Umfang setzen sich die Generalstaatsanwaltschaften �ber die Ent-

scheidung des Gesetzgebers hinweg, Urheberrechtsverletzungen

auch unterhalb der Gewerbsm�ßigkeit zu kriminalisieren und zu

verfolgen. Obwohl die Richtlinien der Generalstaatsanwaltschaft

die Aufnahme von Ermittlungen nicht verbindlich ausschließen,

sprechen gleichwohl gewichtige Gr�nde gegen Bestrebungen einer

Beschr�nkung der Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen im

Rahmen der Tauschb�rsennutzung auf F�lle der gewerbsm�ßigen

Kriminalit�t durch andere Institutionen als den dazu berufenen

Gesetzgeber.

G. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
Trotz berechtigter Bedenken gegen eine weitgehende Kriminali-

sierung von Urheberrechtsverletzungen hat sich der Gesetzgeber

entschieden, zum 1.1.2008 die Strafbarkeit der Tauschb�rsennut-

zung auszuweiten. Die beiden Beispielf�lle, die idealtypische

Handlungen in Tauschb�rsen abbilden, verdeutlichen, dass so-

wohl das Anbieten, als auch das Herunterladen von Musikwerken

in Tauschb�rsen nunmehr strafbar ist. Auf Grund der klaren

gesetzlichen Vorgaben ist der Spielraum von Gerichten und

Staatsanwaltschaften im Hinblick auf die Korrektur des Ergeb-

nisses beschr�nkt. Ber�cksichtigt man die intensive Diskussion

�ber die Reaktion auf die Tauschb�rsennutzung innerhalb der

EU,91 erscheint es wahrscheinlich, dass die neuerliche Kriminali-

sierung nicht der Letztelegislative Schritt zur Bek�mpfung der

Tauschb�rsennutzung gewesen ist.

�BUNGSBL�TTER STUDENTEN
�BUNGSBL�TTER STUDENTEN · EXAMINATORIUM KLAUSUR ZIVILRECHT · DIE FREIZEITABTEILUNG

Christin Horlach und Daniela Guhl, Universit�t Rostock*

Die Freizeitabteilung**

THEMATIK Staatshaftungsrecht, G�ltigkeitsvoraussetzungen eines Mahnbescheids, Abtretung, Verj�hrung

SCHWIERIGKEITSGRAD Examensklausur

BEARBEITUNGSZEIT 5 Stunden

n SACHVERHALT
Die Eheleute M und F waren gleich am Tage nach dessen Abnahme in ihr neu gebautes H�uschen in

Schwerin gezogen, das war am 28.09.2001. Nun m�chten sie das G�stebad im ersten Stock sch�n

herrichten und beauftragen die H-GmbH aus Rostock mit dem Einbau einer neuen Badewanne.

In der Nacht zum 16.07.2006, einen Tag bevor die Abnahme der durch die H-GmbH ange-

fertigten Wannenverschalung anstand, senkte sich die Decke zum Ersten Stock um einige Zenti-

meter ab und wies Risse auf. Diese zogen sich ebenfalls durch die fest in Boden und Wand

verankerte Verschalung und zerst�rten diese. Ganz eindeutig war die Statik falsch berechnet worden,

so dass die Decke eine geringere Tragf�higkeit aufwies als erforderlich. Der damals im Jahr 2001

gemeinsam von M und F mit der Bauplanung und �rtlichen Bauaufsicht betraute Architekt A hatte

den Statiker S mit den Berechnungen f�r M und F beauftragt und diese dann seinen eigenen

Planungen zu Grunde gelegt.

Die H-GmbH m�chte nun die Kosten f�r die zerst�rte Verschalung von M und F ersetzt haben.

Darauf entgegnet der angesichts der Verw�stung v�llig entnervte M, dass die H-GmbH seinetwegen

ruhig selbst versuchen k�nne, den A oder den S, wer auch immer f�r den Schaden verantwortlich sei,

aus Vertrag in Anspruch zu nehmen und auf die 500 Euro f�r die Verschalung zu verklagen. Dies

w�rde auch seine Frau so sehen, sagt er, obwohl er sie nicht zuvor gefragt hatte. Als er ihr sp�ter

davon erz�hlt, h�rt F nur mit einem halben Ohr hin und murmelt geistesabwesend: »Ja, ja, ganz wie

du meinst.«

H, Gesch�ftsf�hrer der H-GmbH, h�lt eine Mahnung gegen den A und den S f�r die schnellste

Methode und stellt deshalb am 19.7.2006 einen entsprechenden Antrag bei der Mahnabteilung am

AG Rostock. In die Antragsbegr�ndung schreibt er nur »Schadensersatz« ohne weitere Angaben zu

machen.

Die dortige Mahnabteilung leidet schon lange unter dem Organisationstalent des Amtsgerichts-

pr�sidenten B zur pers�nlichen Freizeitmaximierung, welchem B ohne R�cksicht auf Verluste fr�nt.

* Die Verfasserin Horlach ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Universit�t Rostock am Lehrstuhl f�r B�rgerliches Recht, Zivilprozessrecht,

Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung von Prof. Dr. Harald Koch. Die Verfasserin Guhl ist Studentin der Rechtswissen-

schaften an der Universit�t Rostock.

** Diese als schwer zu bewertende Klausur im Zivilrecht wurde im Probeexamen in Vorbereitung auf das 1. Staatsexamen an der Universit�t

Rostock gestellt. Im Durchschnitt wurden 3,83 Punkte erreicht.

91 Vgl. dazu ausf�hrlich: Gercke Update Strafrecht in: Taeger/Wiebe, Von AdWords bis

Social Networks – Neue Entwicklungen im Informationsrecht, 2008, S. 440 f.
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So ist es nicht verwunderlich, dass der Rechtspfleger R den Antrag am Tag seines Eingangs bei

Gericht wegen v�lliger Arbeits�berlastung nur kurz �berflogen und dann unbearbeitet beiseite gelegt

hatte. H�tte er ihn wie vorgeschrieben genau gepr�ft, h�tte er den offensichtlichen Mangel sofort

erkannt und der H-GmbH eine Frist zur Abhilfe gesetzt. Am 10.1.2007 fand R den Antrag auf

seinem Schreibtisch, auf dem sich nicht nur die unerledigten Antr�ge sondern auch die Erinne-

rungen der Antragsteller an deren dr�ngende Bearbeitung t�rmten, durch Zufall wieder und erließ

einen Mahnbescheid, der dem A und dem S zugestellt wurde. S wendet ein, dass er nicht mehr zu

zahlen brauche. A h�lt sich gar nicht erst f�r zust�ndig, da er nicht verantwortlich f�r den Schaden

sei. Im darauf folgenden Gerichtsverfahren wird die Klage der H-GmbH wegen Verj�hrung abge-

wiesen. H ist jetzt richtig sauer. Er will nun, in Vertretung f�r die H-GmbH, Schadensersatz f�r das

Treiben von R und B und klagt deshalb vor dem LG Rostock gegen das Land Mecklenburg-Vor-

pommern auf Ersatz der 500 Euro. Besteht Aussicht auf Erfolg?

n L�SUNG
Eine gegen das Land Mecklenburg-Vorpommern gerichtete Klage der H-GmbH auf Schadensersatz

in H�he von 500 Euro h�tte Aussicht auf Erfolg, wenn sie zul�ssig und begr�ndet w�re.

A. ZUL�SSIGKEIT
Es m�ssten folgende Zul�ssigkeitsvoraussetzungen erf�llt sein:

I. Echte Prozessvoraussetzungen
Zu den echten Prozessvoraussetzungen, bei deren Fehlen ein Prozess von vornherein nicht ent-

st�nde, z�hlen die wirksame Klageeinreichung, das Eingreifen deutscher Gerichtsbarkeit sowie die

funktionelle Zust�ndigkeit des Gerichts. An der wirksamen Klageeinreichung (vgl. § 253 ZPO) und

dem Eingreifen deutscher Gerichtsbarkeit (vgl. §§ 18 GVG ff.) bestehen hier keine Zweifel. In erster

Instanz sind nur Landgerichte und Amtsgerichte funktionell zust�ndig (vgl. §§ 23, 23a, 71 I GVG).

Welches von beiden hier konkret zust�ndig ist, ist eine Frage der sachlichen Zust�ndigkeit und somit

im weiteren Verlauf der Pr�fung zu kl�ren.

II. Sachurteilsvoraussetzungen
Bei Fehlen von Sachurteilsvoraussetzungen wird ein Prozess zwar anh�ngig, die Klage ist allerdings

wegen Unzul�ssigkeit durch Prozessurteil abzuweisen.

1. Ordnungsgem�ßheit der Klageerhebung

Es ist davon auszugehen, dass die eingereichte Klageschrift die inhaltlichen Mindestvoraussetzungen

gem. § 253 II ZPO erf�llt.

2. Parteif�higkeit und Prozessf�higkeit

Nach § 50 ZPO ist parteif�hig, wer rechtsf�hig ist. Die H-GmbH als juristische Person ist gem. § 13

I GmbHG rechts- und folglich auch parteif�hig. Eine Person ist insoweit prozessf�hig i.S.v. § 52

ZPO als sie sich durch Vertr�ge verpflichten kann. Demzufolge ist prozessf�hig, wer voll gesch�fts-

f�hig ist. Die H-GmbH ist gem. § 52 ZPO i.V.m § 13 I GmbHG prozessf�hig.

Zur Pr�fung, inwieweit der Beklagte beteiligungsf�hig ist, muss dieser zun�chst n�her bestimmt

werden. Dem Sachverhalt ist zu entnehmen, dass H Ersatz f�r m�glicherweise durch das Treiben von

R und B verursachte Sch�den begehrt. Es liegt daher nahe, dass die H-GmbH Anspr�che aus

Amtshaftung gem. § 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG geltend macht. Dem Wortlaut des Art. 34 S. 1

GG zur Folge haftet aber nicht der betreffende Amtswalter pers�nlich, sondern der »Staat oder die

K�rperschaft« in deren »Dienst« der Amtstr�ger steht. Nach der fr�her vertretenen Anstellungstheorie

haftet diejenige K�rperschaft, die den Amtswalter angestellt hat (BGHZ 2, 350 [352 ff.]; 7, 75 [76]).

Nach der Funktionstheorie ist auf die zust�ndigkeitsm�ßige Zuordnung der wahrgenommenen Auf-

gaben abzustellen, so dass der Hoheitstr�ger haftet, dessen Aufgaben der Amtstr�ger im konkreten Fall

erf�llt hat (RGZ 158, 95 [99]; M�Ko-BGB/Papier 4. Aufl., 2004, § 839 Rn. 130, 131). Die heute

vorherrschende Anvertrauenstheorie geht dagegen von einer Haftung des Dienstherren aus, der dem

Amtswalter die Aufgaben anvertraut bzw. �bertragen hat (BGHZ 53, 217 [218 f.]; 99, 326 [330];

Schmidt-Bleibtreu/Klein/Brockmeyer GG, 10. Aufl. 2004, Art. 34 Rn. 6; Baldus/Grzeszick/Wienhues

Staatshaftungsrecht, 2005, Rn. 153). Damit ist die juristische Person des �ffentlichen Rechts gemeint,

die dienstherrenf�hig ist und den Amtswalter mit dem betreffenden �ffentlichen Amt betraut hat. Die

Gerichtsorganisation ist Angelegenheit der Bundesl�nder (vgl. n�her Zeiss/Schreiber Zivilprozessrecht,

10. Aufl. 2003, S. 1 ff.). Der am AG Rostock zust�ndige Rechtspfleger

Gem. § 689 II 1 ZPO ist der Rechtspfleger des Amtsgerichts, an dem der Gl�ubiger seinen

allgemeinen Gerichtsstand hat, ausschließlich f�r das Mahnverfahren zust�ndig. Ihren allgemeinen

Gerichtsstand hat die H-GmbH am Ort ihres Sitzes (§ 17 I ZPO), d.h. in Rostock, so dass das AG

Rostock gem. § 4 I GerStrG M-V zust�ndig war.
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